
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, 
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/16608 –

Aktuelle humanitäre und migrationspolitische Situation in den Balkanstaaten

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Zahl der Migranten auf der sogenannten Balkanroute, die von der Türkei 
ausgehend über Griechenland durch Südosteuropa verläuft, hat zuletzt deut-
lich zugenommen. Medienberichten zufolge bewegen sich nach Einschätzung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat alle „migrationsrele-
vanten Indikatoren“ wie illegale Grenzübertritte und Asylanträge „in allen 
Staaten der Balkanregion derzeit auf einem nochmals höheren Niveau als in 
den Vergleichszeiträumen 2017 und 2018“. Das Ausmaß der illegalen Migrati-
on hänge „wesentlich vom Ankunftsgeschehen in Griechenland ab“, weshalb 
man die gegenwärtige Entwicklung in Griechenland und in der Türkei „mit 
großer Sorge“ sehe (vgl. zu alledem www.welt.de/politik/deutschland/article2
03284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wiede
r-zu.html).

Nach Gesprächen in Athen und Ankara warnte der Bundesminister des Innern, 
für Bau und Heimat, Horst Seehofer, Anfang Oktober 2019 vor einer weiteren 
„Flüchtlingswelle“. Ohne verstärkte europäische Zusammenarbeit könne diese 
größer werden als jene von 2015 (vgl. www.handelsblatt.com/politik/deutsch
land/migration-seehofer-warnt-vor-fluechtlingswelle-vielleicht-noch-eine-groe
ssere-als-vor-vier-jahren/25088142.html?ticket=ST-11905089-Daa6KZwq9kP
0ckouMsW1-ap6). Damals harrten tausende Flüchtlinge unter menschenun-
würdigen Bedingungen am Bahnhof in Budapest darauf, weiterreisen zu dür-
fen vgl. www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-aus-ungarn-mit-dem-zug
-nach-deutschland-und-oesterreich-a-1051599.html).

Aktuell sind die humanitären Bedingungen in einigen Balkanstaaten, insbe-
sondere in Bosnien und Herzegowina, besorgniserregend (vgl. www.spie
gel.de/politik/ausland/bosnien-humanitaere-katastrophe-vor-den-toren-der-eu-
a-1297625.html). Vor allem die Situation im überlasteten Lager Vucjak, das 
sich unweit der nordwestbosnischen Stadt Bihac und in der Nähe der kroati-
schen Grenze befindet, spitzt sich zu. Der VN-Sonderberichterstatter für Men-
schenrechte von Migranten, Felipe González Morales, bezeichnete die Bedin-
gungen an dem Standort als „unmenschlich“ und zur Unterbringung von Men-
schen „absolut ungeeignet“ (vgl. www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Displ
ayNews.aspx?NewsID=25093&LangID=E). Aufgrund der Witterung ist mit 
einer weiteren Verschlechterung der humanitären Situation zu rechnen.
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Aus der Presse wurde bekannt, dass kürzlich eine Delegation von Fachleuten 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge nach Sarajevo gereist ist, um „verschiedene 
Möglichkeiten der Unterstützung für Bosnien und Herzegowina“ zu erörtern 
(vgl. www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-M
igration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html). Unter anderem 
hätten Mitarbeiter des Bundesministeriums bekräftigt, die „Rückkehrmaßnah-
men aus den Westbalkanstaaten in die Herkunftsländer zu unterstützen“.

1. Welche „migrationsrelevanten Indikatoren“ zieht das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) heran, um die Migrationsbewegun-
gen in den Staaten des Westbalkans sowie Slowenien und Kroatien zu be-
werten?

Die Entwicklung der Anzahl von festgestellten illegalen oder versuchten illega-
len Einreisen sowie unerlaubten Aufenthalten, die Anzahl gestellter Asylanträ-
ge sowie bekannte Erklärungen zur Absicht einen Asylantrag stellen zu wollen, 
die Entwicklung von Rückführungen und die Beurteilung der allgemeinen Situ-
ation im Land sind für das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
wichtige Indikatoren zur Bewertung von Migrationsbewegungen u. a. in den 
Staaten des Westbalkans sowie Slowenien und Kroatien.

2. Wie viele illegale Grenzübertritte sind seit Beginn des Jahres 2019 in den 
Staaten des Westbalkans sowie Slowenien und Kroatien nach Einschät-
zung des BMI erfolgt (bitte nach Staaten und Monaten aufschlüsseln), und 
welche prozentuale Erhöhung zu den Vergleichszeiträumen 2017 und 2018 
wurde ermittelt?

Die Kenntnis der Bundesregierung beschränkt sich auf die Angaben der jewei-
ligen Behörden der genannten Staaten. Die Zahl der festgestellten illegalen 
Grenzübertritte kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:
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3. Wie viele Asylanträge wurden in den Staaten des Westbalkans sowie Slo-
wenien und Kroatien seit Beginn des Jahres 2019 nach Kenntnis der 
Bundesregierung gestellt (bitte nach Staaten und Monaten aufschlüsseln), 
und welche prozentuale Erhöhung zu den Vergleichszeiträumen 2017 und 
2018 wurde ermittelt?

Die Zahl der Asylanträge in den Staaten des Westbalkans sowie Kroatien und 
Slowenien für die Jahre 2018 und 2019 sind in der nachstehenden Übersicht 
dargestellt.
Zum Jahr 2017 liegen der Bundesregierung nur noch zum Teil Daten vor.
Für die sechs Staaten des Westbalkans ist Datenquelle das European Migration 
Liaison Officers (EMLO) und für Kroatien und Slowenien das Statistische Amt 
der Europäischen Union (EUROSTAT).

Vor dem Hintergrund nicht vorhandener Daten kann eine vergleichende prozen-
tuale Darstellung nicht erfolgen.

4. Wie viele Migranten sind nach Kenntnis der Bundesregierung seit Beginn 
des Jahres 2019 über die Balkanregion nach Deutschland eingereist (bitte 
nach Monaten, Migrationsroute und Herkunftsland der Migranten auf-
schlüsseln)?

Die Asylstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge differenziert 
nicht nach dem Weg der Einreise nach Deutschland. Der Bundesregierung lie-
gen hierzu daher keine belastbaren Angaben vor. Im Rahmen des individuellen 
Asylverfahrens wird der mögliche Reiseweg jedoch berücksichtigt.

5. Wie viele der Migranten, die sich derzeit in der Balkanregion aufhalten, 
werden nach Einschätzung der Bundesregierung wahrscheinlich die Wei-
terreise nach Deutschland antreten, und auf welchen Erwägungen beruhen 
entsprechende Prognosen?

Dazu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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6. Wie schätzt die Bundesregierung die weitere Entwicklung der Migrations-
situation in den Westbalkanstaaten sowie Slowenien und Kroatien ein?

Die Bundesregierung gibt keine Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen 
ab.

7. Wie viele Migranten halten sich nach Kenntnis der Bundesregierung der-
zeit in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien auf (bitte nach 
den jeweiligen Staaten sowie Herkunftsstaaten der Migranten aufschlüs-
seln)?

Nach Kenntnis der Bundesregierung halten sich zum 16. Januar 2020 rd. 7.500 
Flüchtlinge und Migranten in Bosnien-Herzegowina, 350 in Slowenien und 475 
in Kroatien auf. Hauptherkunftsstaaten sind Pakistan und Afghanistan.
Darüber hinaus liegen der Bundesregierung gegenwärtig keine Erkenntnisse 
vor.

8. Wie bewertet die Bundesregierung die derzeitige humanitäre Situation von 
Migranten entlang der Balkanroute, insbesondere in Bosnien und Herze-
gowina?

Die derzeitige humanitäre Situation ist aus Sicht der Bundesregierung als aus-
reichend zu bewerten. Die öffentlichen Aufnahmeeinrichtungen, die in den al-
lermeisten Fällen von internationalen Organisationen wie der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) betrieben werden, genügen internationalen 
Standards.
Das Lager Vučjak im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas, das Flüchtlingen 
und Migranten keine menschenwürdige Unterkunft bot, wurde im Dezember 
2019 aufgelöst.

9. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung derzeit, um insbesonde-
re Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien bei der Bewälti-
gung der migrationspolitischen Lage zu unterstützen?

Die Bundespolizei leistet u. a. zugunsten der (Grenz-)Polizeibehörden in Bosni-
en und Herzegowina polizeiliche Aufbauhilfe im Bereich des Grenzschutzes.
In Bezug auf die erfolgten Einzelmaßnahmen der Polizeilichen Aufbauhilfe 
wird auf die Antworten der Bundesregierung auf die quartalsmäßigen Kleinen 
Anfragen der Fraktion DIE LINKE. anlässlich der Zoll- und Polizeieinsätze im 
Ausland (Bundestagsdrucksachen 19/10445, 19/12163, 19/16100) verwiesen.
Der Beitrag der Bundespolizei zur europäischen polizeilichen Zusammenarbeit 
in den Ländern Kroatien und Slowenien im Rahmen von Maßnahmen der Euro-
päischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) trägt ebenso zu 
der Bewältigung der migrationspolitischen Lage in diesen Ländern bei.
Darüber hinaus werden Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien 
seit 2018 im Rahmen von EMPACT aktiv bei der Bekämpfung der Schleu-
sungskriminalität unterstützt. Dies umfasst bei Bedarf u. a. die Bereitstellung 
von Dolmetschern zur Durchführung von Vernehmungen sowie die Bereitstel-
lung technischer Unterstützung. Die diesbezüglich erforderlichen Finanzmittel 
werden aus dem EMPACT Budget der EU bereitgestellt.
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 10a bis 10d verwiesen.

Drucksache 19/17003 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



10. Welche Unterstützung – finanzieller, personeller, sachlicher und sonsti-
ger Art – leistet die Bundesregierung bisher

a) im Bereich der Aufnahme und Unterbringung von Migranten (bitte 
für die benannten Länder unter möglichst konkreter Angabe der je-
weiligen Unterstützungsleistung und unter Zuordnung von Mitteln 
aus dem Bundeshaushalt nach Einzelplan und Titel aufschlüsseln),

Die Bundesregierung beteiligt sich im Rahmen der Europäischen Union und 
über regelmäßige Beiträge an IOM und das Hochkommissariat der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) an der Finanzierung zur Versorgung und 
Unterbringung in von diesen Organisationen geleiteten Aufnahmeeinrichtun-
gen. Über die Europäische Union wird hierfür das Instrument zur Heranfüh-
rungshilfe (IPA) genutzt.
Zusätzlich wurde aus Mitteln der humanitären Hilfe (Einzelplan 0501, Titel 
68732) die winterfeste Nutzbarmachung eines neuen Aufnahmezentrums für 
Flüchtlinge und Migranten durch das Technische Hilfswerk in Sarajewo, Bosni-
en und Herzegowina im Volumen von 1.004.837 Euro finanziert.

b) im Bereich der Grenzsicherung (bitte für die benannten Länder unter 
möglichst konkreter Angabe der jeweiligen Unterstützungsleistung 
und unter Zuordnung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Ein-
zelplan und Titel aufschlüsseln),

In Bezug auf die erfolgten Einzelmaßnahmen der Polizeilichen Aufbauhilfe 
u. a. zugunsten Bosnien und Herzegowinas und Kroatiens wird auf die Antwor-
ten der Bundesregierung auf die quartalsmäßigen Kleinen Anfragen der Frakti-
on DIE LINKE. anlässlich der Zoll- und Polizeieinsätze im Ausland verwiesen 
(Bundestagsdrucksachen 19/10445, 19/12163, 19/16100).
Zudem beteiligt sich die Bundespolizei im Rahmen von Frontex-Maßnahmen 
regelmäßig in den Ländern Kroatien und Slowenien.

c) im Bereich der Abwicklung von Asyl-, Verteilungs- und Rückfüh-
rungsverfahren (bitte für die benannten Länder unter möglichst kon-
kreter Angabe der jeweiligen Unterstützungsleistung und unter Zuord-
nung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Einzelplan und Titel 
aufschlüsseln),

Neben den in der Antwort zu Frage 10a genannten Beiträgen unterstützt die 
Bundesregierung ein Projekt der IOM zur freiwilligen Rückkehr und Reintegra-
tion von Flüchtlingen und Migranten aus den Westbalkanstaaten in ihre jeweili-
gen Herkunftsstaaten mit derzeit rund 2,5 Mio. Euro (Einzelplan 0501, Titel 
68734).

d) jenseits der benannten Bereiche, um den betroffenen Staaten bei der 
Bewältigung der mit der migrationspolitischen Lage einhergehenden 
Herausforderungen zu helfen (bitte für die benannten Länder unter 
möglichst konkreter Angabe der jeweiligen Unterstützungsleistung 
und unter Zuordnung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Ein-
zelplan und Titel aufschlüsseln)?

Zur Bewältigung der migrationspolitischen Lage, insbesondere in Bosnien-
Herzegowina, Kroatien und Slowenien, leistet die Bundesregierung in Bosnien-
Herzegowina im Rahmen des Regionalvorhabens „Prävention und Bekämpfung 
von Menschenhandel im Westbalkan“ mit einer Laufzeit von Juli 2019 bis De-
zember 2022 und einem Auftragswert von 5 Mio. Euro einen Beitrag. Das Vor-
haben wird aus der Sonderinitiative Flucht finanziert und legt besonders Au-
genmerk auf Opfer und potenzielle Opfer des Menschenhandels unter den Ge-
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flüchteten auf der Westbalkanroute. Diese Zielgruppe ist insbesondere in den 
Aufnahme- und Durchgangszentren in Bosnien und Herzegowina sowie Serbi-
en zu finden.
Weiterhin führt die Bundesregierung im Rahmen der in der Antwort zu Frage 
10b genannten Ausbildungs- und Ausstattungshilfe sowie der polizeilichen Ko-
operation mit Drittstaaten u. a. Lehrgänge mit Grenzpolizeien der Region zum 
Umgang mit Flüchtlingen und Migranten durch, bspw. zum Thema der Erstbef-
ragungen.

11. Welche konkreten weiteren Unterstützungsleistungen – finanzieller, per-
soneller, sachlicher und sonstiger Art – sind seitens der Bundesregierung 
geplant, um den betroffenen Staaten

a) im Bereich der Aufnahme und Unterbringung von Migranten zu hel-
fen (bitte für die benannten Länder unter möglichst konkreter Anga-
be der jeweiligen Unterstützungsleistung und unter Zuordnung von 
Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Einzelplan und Titel auf-
schlüsseln),

Weitere über die in der Antwort zu Frage 10a genannten Unterstützungen hi-
nausgehende Aktivitäten sind derzeit nicht geplant.

b) im Bereich der Grenzsicherung zu helfen (bitte für die benannten Län-
der unter möglichst konkreter Angabe der jeweiligen Unterstützungs-
leistung und unter Zuordnung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt 
nach Einzelplan und Titel aufschlüsseln),

Die Bundespolizei beabsichtigt, im Rahmen der Polizeilichen Aufbauhilfe 
Maßnahmen der Ausstattungshilfe in den grenzpolizeilichen Aufgabenberei-
chen zur Grenzüberwachung zugunsten der (Grenz-)Polizeibehörden der Län-
der Bosnien und Herzegowina und Kroatien zur Steigerung der Mobilität und 
Transportkapazität, der Verbesserung der persönlichen Ausstattung der 
(Grenz-)Polizeikräfte, insbesondere durch Schutz- und Hygieneausstattung, 
durchzuführen. Weiterhin beteiligt sich die Bundespolizei regelmäßig an den 
Frontex-Maßnahmen in der Region.
Im Übrigen werden die in der Antwort zu Frage 10b genannten Unterstützun-
gen nach aktueller Planung auch in Zukunft fortgeführt.

c) im Bereich der Abwicklung von Asyl-, Verteilungs- und Rückfüh-
rungsverfahren zu helfen (bitte für die benannten Länder unter mög-
lichst konkreter Angabe der jeweiligen Unterstützungsleistung und un-
ter Zuordnung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Einzelplan 
und Titel aufschlüsseln),

Wie bereits in der Antwort zu Frage 10c dargestellt, fördert die Bundesregie-
rung seit dem Jahr 2019 das auf 24 Monate angelegte IOM-Projekt „Assisted 
Voluntary Return and Reintegration“ (AVRR). Ziel dieses Projektes ist es, 
Flüchtlingen und Migranten die Teilnahme an Maßnahmen der freiwilligen 
Rückkehr aus den Westbalkanstaaten in die jeweiligen Herkunftsländer zu er-
möglichen.
Die Bundesregierung plant, das Projekt im Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe 
von 2 Mio. Euro aufzustocken.
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d) jenseits der benannten Bereiche, um den betroffenen Staaten bei der 
Bewältigung der mit der migrationspolitischen Lage einhergehenden 
Herausforderungen zu helfen (bitte für die benannten Länder unter 
möglichst konkreter Angabe der jeweiligen Unterstützungsleistung 
und unter Zuordnung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt nach Ein-
zelplan und Titel aufschlüsseln)?

Die in der Antwort zu Frage 9 angeführten Unterstützungsmaßnahmen bei der 
Schleusungsbekämpfung im Rahmen von EMPACT werden auch im Jahr 2020 
fortgeführt. Ferner wird auf die Antwort zu Frage 11b verwiesen.
Im Übrigen werden die in der Antwort zu Frage 10d genannten Unterstützun-
gen nach aktueller Planung auch in Zukunft fortgeführt.

12. Inwieweit ist nach Ansicht der Bundesregierung in den kommenden Mo-
naten eine verstärkte gesamteuropäische Zusammenarbeit zur Bewälti-
gung der migrationspolitischen Herausforderung in den Balkanstaaten zu 
erwarten?

Die Bundesregierung gibt keine Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen 
ab.
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 10 und 11 verwiesen.

13. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung für den Fall, dass sich 
die humanitäre Situation der Migranten in der Balkanregion weiter ver-
schlechtert?

Bei einer substanziellen Verschlechterung der Situation steht die Bundesregie-
rung bereit, sich in Absprache mit der Europäischen Kommission, europäischen 
Partnern und den Ländern der Region an kurzfristigen Unterstützungsmaßnah-
men zu beteiligen.
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 10 und 11 verwiesen.
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